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Herrschaft mit den üblichen Mitteln der Territorialpolitik ausgeweitet und 
verstärkt; gleichzeitig entwickelte sich der Hof der Babenberger zu einem 
politischen, administrativen und kulturellen Zentrum. Herzog Heinrich II. 
(1141-1177), der seine Hauptresidenz in die Stadt Wien verlegte und dort 
mit dem Bau einer neuen Pfalz begann, machte das Herzogtum Österreich 
zu einem der vornehmsten Fürstentümer im Stauferreich177. Entsprechend 
der frühzeitigen territorialen Verfestigung sind in Österreich auch früher 
als in Brandenburg und Thüringen die vier fürstlichen Hofämter eingerich­
tet worden. Bis 1141 werden am Babenbergerhof die Hofämter des Mar­
schalls, Kämmerers und Truchsessen bereits erwähnt; 1159 wird dann auch 
der Schenk genannt, so daß die klassische Vierzahl der Hofämter komplett 
ist178. Der Wiener Fürstenhof gehörte unter Herzog Heinrich auch zu den 
bedeutenden Förderern der höfischen Dichtung; Minnesänger wie der 
Kürenberger und Dietmar von Aist standen in enger Beziehung zu den Ba­
benbergern179. Herzog Leopold V. (1177-1194), der ein gutes Verhältnis zu 
Kaiser Friedrich I. unterhielt und auf dem Mainzer Hoftag von 1184 mit 
500 Rittern erschien180, wurde 1192 zusätzlich mit dem Herzogtum Steier­
mark belehnt. Bereits 1186 hatte Herzog Leopold in der sog. „Georgenber­
ger Handfeste“ die Rechte des steirischen Adels bestätigt und insbesondere 
den vier Hofämterministerialen der Steiermark die gleichen Rechte bewil­
ligt wie den entsprechenden Hofamtsträgern im Herzogtum Österreich181.
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